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Einleitung

«Der Bildungsklub von Pro Infirmis ist die 
Migros Klubschule für Menschen mit kogni-
tiver Beeinträchtigung» – so erklären wir 
bisweilen unsere Dienstleistung. In den 
meisten Kantonen der Schweiz gibt es einen 
Bildungsklub, entweder vom Elternverein 
Insieme oder von der jeweiligen kantonalen 
Geschäftsstelle der Pro Infirmis organisiert.
 Moritz Meier (Name geändert) schläft 
schon wieder. Er ist kognitiv beeinträchtigt 
und wurde mit dem Taxi in den Waldkurs 
gefahren. Er schaute niemanden an, und 
legte sich auf eine freie Holzbank. Die an-
deren Kursteilnehmenden sammeln wäh-
renddessen Holz für ein Feuer und kochen 
mit Waldkräutern eine Suppe. Sie bespre-
chen verschiedene Pflanzenarten und ent-
decken Köstliches und Ungeniessbares (et-
wa Fliegenpilze zwischen einem modern-
den Baumstamm). Herr Meier wacht erst 
nach dem Zvieri auf. Er schaut sich die Rin-

de eines Baumes an, es entsteht keine In-
teraktion mit den anderen Teilnehmenden 
oder den Kursleiterinnen.
 Hat diesem Mann die Teilnahme am 
Kurs des Bildungsklubs von Pro Infirmis et-
was gebracht? Lohnt sich der Aufwand, ihn 
wöchentlich kilometerweit in den Wald zu 
chauffieren? Die Autorin, die diese Szene 
beobachtete, hätte spontan nein gesagt.
Aber: Was Herr Meier im Kurs gelernt hat, 
wissen Aussenstehende nicht. Trotzdem ge-
hen wir davon aus, dass der Kursnachmit-
tag für ihn eine wertvolle Erfahrung war – 
Menschen mit schwerer Beeinträchtigung 
lernen wie alle anderen ein Leben lang, sie 
nehmen viel mehr wahr, als nach aussen 
sichtbar ist. Herr Meier zum Beispiel singt 
am Ende des Kurses plötzlich das neu einge-
übte Lied, obwohl er es eigentlich nicht mit 
der Gruppe zusammen gelernt hat.
 Am Bildungsklub-Kurs «Bei Wind und 
Wetter im Wald» nehmen ausschliesslich 
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Erwachsenenbildung für Menschen mit kognitiver Behinderung
Ein Plädoyer für mehr Inklusion

Zusammenfassung
Die gesetzlichen Grundlagen für die Teilnahme von Menschen mit kognitiver Behinderung an der öffentlichen Erwach-
senenbildung sind längst geschaffen. In der Realität wird Erwachsenenbildung für Menschen mit Behinderung jedoch 
ausschliesslich von Fachorganisationen für Menschen mit Behinderungen angeboten und meistens auch durchgeführt. 
Ein Systemwechsel wäre jedoch nötig, um dem Inklusionsgedanken gerecht zu werden.

Résumé
Les bases légales pour la participation des personnes avec une déficience cognitive, notamment leur accès aux offres 
publiques de formation des adultes existent depuis longtemps. Dans la réalité cependant, la formation des adultes 
pour les personnes en situation de handicap n’est proposée et la plupart du temps mise en œuvre que par des orga-
nisations spécialisées dans le handicap. Un changement du système serait pourtant nécessaire pour rendre justice à 
l’ idée d’ inclusion.

Permalink: www.szh-csps.ch/z2019-05-06



39

Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 25, 5 – 6 / 2019

I N K L U S I V E  F R E I Z E I TA N G E B O T E

Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung 
teil. Solche separativen Angebote werden 
heutzutage durch inklusive Kurse ergänzt, 
dies ist jedoch nur aufgrund der Initiative 
der Bildungsklubs möglich. Mittlerweile ist 
eine Zusammenarbeit mit Institutionen der 
regulären Erwachsenenbildung wie zum 
Beispiel der Migros Klubschule, der Fach-
schule Viventa und anderen Anbietern ent-
standen. Ein Drittel der Zürcher Bildungs-
klub-Kurse sind sogenannte «integrierte 
Kurse». Das in Leichter Sprache geschriebe-
ne Kursprogramm wird jedes halbe Jahr von 
vielen Menschen mit kognitiver Behinde-
rung sehnlichst erwartet. Mit einer wach-
senden Auflage von 3200 Exemplaren er-
reicht es die Teilnehmenden aus Wohnhei-
men und der eigenen Wohnung direkt. 

Gesetzliche Grundlagen für  

eine inklusive Erwachsenenbildung

Trotz der gesteigerten Zusammenarbeit mit 
den Institutionen der öffentlichen Erwach-
senenbildung ist die Erwachsenenbildung 
für Menschen mit einer kognitiven Behinde-
rung also noch immer fest in den Händen 
der Fachorganisationen für Menschen mit 
Behinderungen. Aber gehört sie auch wirk-
lich dahin? Dies verneint Karl-Ernst Acker-
mann, der die Thematik in Deutschland 
2012 untersucht hat, deutlich. Er begründet 
dies mit den Forderungen nach einer inklu-
siven Erwachsenenbildung auf Grundlage 
der Behindertenrechtskonvention der Ver-
einten Nationen. 
 Wie in Deutschland sind auch in der 
Schweiz für die meisten Menschen mit kog-
nitiver Beeinträchtigung die Bildungsklubs 
die einzigen Weiterbildungsangebote, die 
zugänglich sind (Insieme, 2012). Inzwischen 
wären zwar die gesetzlichen Grundlagen 
vorhanden, die öffentliche Erwachsenenbil-
dung stärker zu verpflichten: Am 1. Januar 

2017 ist das Bundesgesetz über die Weiter-
bildung in Kraft getreten. Dort heisst es in 
Artikel 8, Verbesserung der Chancengleich-
heit: «Bund und Kantone sind bestrebt, mit 
der von ihnen geregelten oder unterstützten 
Weiterbildung den besonderen Bedürfnis-
sen von Menschen mit Behinderung Rech-
nung zu tragen.» Aber nicht nur das Weiter-
bildungsgesetz, sondern auch die bereits er-
wähnte UN-Behindertenrechtskonvention 
ist Grundlage für die Weiterbildung für alle. 
In Artikel 24, Absatz 5, steht: «Die Vertrags-
staaten stellen sicher, dass Menschen mit 
Behinderungen ohne Diskriminierung und 
gleichberechtigt mit anderen Zugang zu all-
gemeiner Hochschulbildung, Berufsausbil-
dung, Erwachsenenbildung und lebenslan-
gem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen 
die Vertragsstaaten sicher, dass für Men-
schen mit Behinderungen angemessene 
Vorkehrungen getroffen werden.»

Spardruck als Hinderungsgrund

Uns ist in der Schweiz kein Anbieter der öf-
fentlichen Erwachsenenbildung bekannt, 
der auch Menschen mit kognitiver Behinde-
rung als Zielgruppe anspricht respektive se-
parative und integrative Kurse anbietet. 
Lindmeier (2003, S. 29) sieht dafür zwei 
Gründe: Erstens sei die Diskriminierungsbe-
kämpfung von Menschen mit Behinderung 
gesellschaftlich weniger anerkannt und eta-
bliert als beispielsweise die Bekämpfung 
von Geschlechterdiskriminierung. Zweitens 
macht der Autor wirtschaftliche Gründe aus. 
 Hierzulande wird die separative Er-
wachsenenbildung für Menschen mit kogni-
tiver Behinderung zu einem grossen Teil mit 
Bundesgeldern finanziert und für Betroffe-
ne zu einem günstigen Preis angeboten.
 Zumindest im Kanton Zürich sind die 
Anbieter öffentlicher Erwachsenenbildung 
politischem Spardruck ausgesetzt und bau-



40

Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 25, 5 – 6 / 2019

I N K L U S I V E  F R E I Z E I TA N G E B O T E

en derzeit zum Teil massiv Stellen ab. Und 
die Planung von Programmen für Menschen 
mit Behinderung an Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung ist aufwändig. Zudem 
sind die Adressatinnen und Adressaten we-
niger zahlungskräftig. Nach wie vor sind 
Menschen mit Behinderung einem erhöhten 
Armutsrisiko ausgesetzt. Das gilt insbeson-
dere für Menschen mit kognitiven Beein-
trächtigungen, die mehrheitlich in Instituti-
onen leben. Dort stehen ihnen lediglich 533 
Franken pro Monat für den persönlichen Be-
darf zur Verfügung. Dieser Betrag muss un-
ter anderem auch für Kleider, Hygiene-
artikel, Fahrkosten sowie Restaurantbesu-
che reichen. Da liegen auch bei gewieften 
Sparfüchsen kaum mehr Bildungskurse drin.

Mehr Zusammenarbeit nötig

Bemühungen in Richtung Inklusion in der 
Erwachsenenbildung haben in der Praxis ei-
nen schweren Stand, wie folgendes Beispiel 
verrät: Eines der Partnerunternehmen von 
Pro Infirmis für die integrierten Kurse ist mit 
folgendem Anliegen an uns getreten: Das 
Anmeldeverfahren soll von der Behinder-
tenfachorganisation organisiert sein, weil 
die Mitarbeitenden der Telefonzentrale die 
Anrufe der Kundinnen und Kunden mit Be-
einträchtigungen nicht entgegennehmen 
können. Sie verstehen diese nicht. Auch 
sind nur Kurse offen, deren Kursleitung sich 
ausdrücklich dazu bereit erklärt, Menschen 
mit Beeinträchtigung zu schulen. Dass es 
die Möglichkeit gibt, Menschen mit stärke-
rer Beeinträchtigung durch eine Assistenz-

person zu begleiten, wissen die meisten An-
bieter nicht.
 Mit dieser Geschichte im Hinterkopf 
stimmen wir sofort Hans Furrer zu, der in ei-
nem Aufsatz schreibt: «Ich denke, […] dass 
wirkliche Inklusion in der Erwachsenenbil-
dung nur in lebensweltlichen Kontexten 
möglich ist, d. h. wenn die systemischen 
Zwänge der Effizienz und der Ökonomisie-
rung ausgeblendet werden. Nur dann kann 
gewährleistet werden, dass alle Teilnehmen-
den chancengleich an Erwachsenenbildung 
teilhaben können» (Furrer, 2013, S. 200).
 Im Kurs «Grundlagen Stricken und Hä-
keln» der Fachschule Viventa nehmen 
Frauen mit und ohne Behinderung gemein-
sam teil. Was für den eingangs erwähnten 
Herr Meier undenkbar wäre, ist für Amina 
Gossweiler und Katrin Tresch – beide eben-
falls kognitiv beeinträchtigt – kein Prob-
lem: Sie sind alleine in den Weiterbildungs-
kurs gefahren. Die 23-jährige Amina Goss-
weiler beugt sich über einen halben Woll-
Stulpen. Sie schätzt die kleine Gruppe und 
sagt, hier könne sie ohne Druck das Stri-
cken üben. Für Katrin Tresch, die sich als 
«ganz normale IV-Rentnerin» bezeichnet, 
bringt der Kurs Abwechslung in den Alltag. 
Das Handarbeitskönnen aus Schulzeiten 
habe sie verlernt, darum sei sie hier. Wäh-
rend sie erzählt, bewegen ihre Hände die 
Häkelnadel selbstverständlich weiter. Mit 
der rosaroten Mütze, ein Geschenk für die 
Schwester, kommt sie voran. Jede Teilneh-
merin ist in ihre Arbeit vertieft, gesprochen 
wird wenig. Kursleiterin Brigitte Burger 
geht von Tisch und Tisch und hilft, wenn je-
mand eine Masche verliert. Die einzige 
Teilnehmende ohne Behinderung an die-
sem Abend sagt, sie habe zuerst gestaunt, 
dass auch Menschen mit Behinderung am 
Kurs teilnehmen. Inzwischen sei es für sie 
ganz normal geworden.

Viele Anbieter wissen noch nicht,  
dass Menschen mit Beeinträchtigung  
in der Weiterbildung durch eine  
Assistenz begleitet werden können.
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Eine inklusive Erwachsenenbildung soll die 
Kompetenzen der Fachpersonen der Bil-
dungsinstitute sowie der Fachorganisatio-
nen für Menschen mit Behinderungen ver-
einen. Eine neue Form der Zusammenar-
beit ist gefragt: Für ein gelingendes inklu-
sives Angebot sollen die Mitarbeitenden 
für die Zusammenarbeit mit der neuen 
Zielgruppe geschult und sensibilisiert wer-
den. Die Angebotsgestaltung wird in Zu-
sammenarbeit mit Betroffenen abgespro-
chen, damit nicht an ihren Bedürfnissen 
nach Grundbildung vorbeigeplant wird. 
Die Fachorganisationen für Menschen mit 
Behinderungen können Know-how zur 
Verfügung stellen, Schulungsarbeit leisten 
und gewährleisten, dass die Ausschreibun-
gen so formuliert sind, dass sie von allen 
Zielgruppen verstanden werden. Bestand-
teil dieser zielgruppenorientierten Teilneh-
mergewinnung sollte auch eine persön-
liche Unterstützung durch Assistenz-
personen sein (Lindmeier, 2003, S. 33). Es 
könnten auch Freiwillige oder sogenannte 
Peers als Assistenz bei der Planung integ-
rativer Erwachsenenbildung berücksich-
tigt werden.
 Es braucht also eine inklusive Erwach-
senenbildung. Trotzdem müssen aber auch 
separative Angebote nach wie vor einen 
Platz in der Angebotsgestaltung haben. 
Zum Beispiel, wenn ein behinderungsspe-
zifischer Inhalt interessiert oder wenn eine 
angemessene Lernumgebung nicht anders 
möglich ist (Lindmeier, 2003, S. 34). Viele 
Teilnehmende – das zeigen Bildungs-
klubumfragen – sind froh, wenn die Lern-
gruppen klein sind und sie nicht immer et-
was «Besonderes» oder «langsamer» oder 
«dümmer» sind. Wenn separative Angebo-
te neben angepassten integrativen Ange-
boten bestehen, haben die Leute eine ech-
te Wahl.

Auch wenn die Bildungsklubs von Pro Infir-
mis als vorbildlich gelten (Lindmeier 2003, 
S. 30), rufen wir im gegenwärtigen politi-
schen und wirtschaftlichen Umfeld klar, 
aber doch vorsichtig nach einer inklusiven 
Erwachsenenbildung.
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